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Parlament und Pandemie –  

Primat der Exekutive? 
 

 

 

10:00 Uhr  Eröffnung der Tagung durch den Vorsitzenden des Präsidiums,  

Richter des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Andreas Paulus 

 

10:10 Uhr  Grußwort des Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 

 

10:30 Uhr  „Die Beteiligung der Parlamente an der Bekämpfung von COVID-19 

aus der Sicht der Exekutive“ 

Prof. Dr. med. Helge Braun, MdB, Chef des Bundeskanzleramts und 

Bundesminister für besondere Aufgaben 

 

11:00 Uhr  „Die Rolle der Parlamente bei der Bekämpfung von Pandemien“ 

Prof. Dr. Hans Michael Heinig, Georg-August-Universität Göttingen, 

z.Zt. Wissenschaftskolleg zu Berlin 

 

11:30 Uhr  „Die Freiheit und ihr Schutz – Grundrechte als Richtlinie und Rahmen 

der Pandemiebekämpfung“ 

Prof. Dr. Anna Leisner-Egensperger, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Steuerrecht 

 

12:00 Uhr  Diskussion 

 

12:45 Uhr  Pause 

 

13:30 Uhr  Podiums- und Publikumsdiskussion 

 

Die Corona-Pandemie – rechtliche und praktische 

Herausforderungen für den Deutschen Bundestag 

 

Moderation Gudula Geuther, Deutschlandradio Hauptstadtstudio 

 

• Ansgar Heveling, MdB, Mitglied des Rechtsausschusses und 

Justitiar der CDU/CSU-Fraktion 

• Dr. Johannes Fechner, MdB, Obmann der SPD-Fraktion im 

Rechtsausschuss 

• Dr. Marco Buschmann, MdB, Erster Parlamentarischer 

Geschäftsführer der FDP-Fraktion 

• Dr. Konstantin von Notz, MdB, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

15:30 Uhr  Ende der Veranstaltung 
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Biographien der Referenten: 
 

Prof. Dr. Andreas L. Paulus 

 

 
Richter des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts 
 
geboren 1968 in Frankfurt am Main 
 

1988-1994 Studium der Rechtswissenschaften an der Georg-August Universität 

Göttingen, der Université de Génève und der Ludwig-Maximilians-

Universität München 

1994, 1996 1. bzw. 2. Staatsexamen 

1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internationales Recht der 

Ludwig-Maximilians-Universität München am Lehrstuhl für Völkerrecht 

und Rechtsphilosophie 

1996-1997 Forschungsaufenthalt an der Harvard University (USA) 

1999-2005 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Internationales Recht der 

Ludwig-Maximilians-Universität München am Lehrstuhl für Völkerrecht 

und Rechtsphilosophie 

2000 Promotion in München "Die internationale Gemeinschaft im Völkerrecht" 

Auszeichnung mit dem Fakultätspreis 

2000 Anwalt (Counsel) für Deutschland im Fall LaGrand (Deutschland ./. USA) 

vor dem Internationalen Gerichtshof 

2003/04 Visiting Assistant Professor an der University of Michigan Law 

School, Ann Arbor/USA 

2003 Auszeichnung mit dem Bayerischen Habilitationsförderpreis 

2004 Rechtsberater (Adviser) Deutschlands im Fall Certain Property (LI./. D) 

2006 Habilitation in München zu "Parlament und Streitkräfteeinsatz in 

rechtshistorischer und rechtsvergleichender Perspektive" 

Verleihung der venia legendi für Öffentliches Recht, Völker- und 

Europarecht, Verfassungsgeschichte und Rechtsphilosophie 

seit 2006 Ernennung zum Universitätsprofessor (W 3) an der Universität Göttingen 

auf einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht 

seit März 2010 Richter des Bundesverfassungsgerichts 

seit 2018 Vorsitzender des Präsidiums der Deutschen Sektion der Internationalen 

Juristenkommission e. V. 

Quelle: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Richter/Erster-Senat/BVR-Prof-Dr-Paulus/bvr-prof-dr-paulus_node.html 

© Bundesverfassungsgericht 
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Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren am 18. September 1942 in Freiburg; evangelisch; 

verheiratet, vier Kinder. 

 

Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an den 

Universitäten Freiburg und Hamburg, Promotion zum Dr. jur.. 

 

Seit 1965 Mitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU); seit 1972 Mitglied des 

Deutschen Bundestages; 1976 bis 1984 Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport 

der CDU; 1978 bis 1984 Rechtsanwalt beim Landgericht Offenburg; 1981 bis 1984 

Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; 1984 bis 1989 

Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes; 1989 bis 1991 

Bundesminister des Innern; seit 1989 Mitglied des Bundesvorstandes der CDU 

Deutschlands; 1991 bis 2000 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; 1998 bis 

2000 Vorsitzender der CDU Deutschlands; seit 2000 Mitglied des Präsidiums der CDU 

Deutschlands; 2002 bis 2005 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion für Außen-, Sicherheits- und Europapolitik; 2005 bis 2009 

Bundesminister des Innern; 2009 bis 2017 Bundesminister der Finanzen. 

 

1986 Erhalt des Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik; 1988 Grand-

Officier de l'ordre National du Mérite; 1991 Großkreuz des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland; 1991 Joseph-Rey-Preis; 1991 Preis der Goethe Stiftung; 

1991 Ehren-Bambi; 1992 Ehrendoktorwürde der rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; 1992 Goldenes Mikrofon 1991 als 

„Redner des Jahres“; 1992 Sonderpreis der Stiftung der Kulturförderung; 1997 Dolf-

Sternberger-Preis; 1998 Konrad-Adenauer-Friedenspreis; 1998 Commandeur der Légion 

d'honneur; 2005 Ehrendoktorwürde der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Freiburg (Schweiz); 2006 Ehrendoktorwürde der Ermländisch-Masurischen Universität 

(Olsztyn/Polen); 2007 Preis für deutsche und europäische Verständigung der Deutschen 

Gesellschaft; 2008 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg; 2008 Goldene 

Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes; 2009 Ehrendoktorwürde der Fakultät für 

Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Eberhard Karls Universität Tübingen; 2009 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2009; 2010 Toleranzpreis der Evangelischen Akademie 

Tutzing für seine Initiative zu einer Islamkonferenz; 2010 Grand Prix de l'Economie 

(Wirtschaftspreis der französischen Zeitung „Les Echos“); 2010 Quadriga, Berlin; 2011 

Luxemburgischer Orden der Eichenkrone im Rang eines Großoffiziers; 2011 Goldene 

Henne; 2011 Ehrendoktorwürde der Budapester Covinus Universität für 

Wirtschaftswissenschaften; 2012 Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen 2012 für 

seinen Beitrag zur Stabilisierung der Währungsunion und zum europäischen 

Einigungsprozess. 

 

November 1998 bis April 2000 Bundesvorsitzender der CDU; Mitglied des Präsidiums der 

CDU Deutschlands. 

 

  

© Dr. Wolfgang Schäuble/ 

Laurence Chapéron 
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Mitglied des Bundestages seit 1972; 1981 bis 1984 Parlamentarischer Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Fraktion. 25. November 1991 bis 29. Februar 2000 Vorsitzender und Oktober 

2002 bis November 2005 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, 15. 

November 1984 bis 21. April 1989 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des 

Bundeskanzleramtes, 21. April 1989 bis 26. November 1991 und 22. November 2005 bis 

Oktober 2009 Bundesminister des Innern, Oktober 2009 bis Oktober 2017 Bundesminister 

der Finanzen und seit dem 24. Oktober 2017 Präsident des Deutschen Bundestages. 

 

 
Quelle: https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/schaeuble_wolfgang/523184 
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Prof. Dr. med. Helge Braun, MdB, Chef des Bundeskanzleramtes 

 

 

 

 

 

 
© Quelle: Fotograf Tobias Koch 

 

Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes 

Geboren am 18. Oktober 1972 in Gießen; römisch-katholisch, verheiratet 

 

1992 

Abitur an der Liebigschule in Gießen 

 

1993 bis 1994 

Wehrdienst bei der Bundeswehr, Koblenz 

 

1994 bis 2001 

Studium der Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

 

1997 bis 2009 

Stadtverordneter in der Gießener Stadtverordnetenversammlung 

 

2001 bis 2009 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, 

Schmerztherapie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (Standort Gießen) 

 

2002 bis 2005 

Mitglied des Deutschen Bundestages; Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und 

Technikfolgenabschätzung sowie im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 

Reaktorsicherheit 

 

seit 2004 

Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Gießen 

 

2006 bis 2009 

Mitglied des Kreistages im Landkreis Gießen und Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 

 

2007 

Promotion 

 

seit 2007 

Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Mittelhessen 

 

seit 2009 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

2009 bis 2013 

Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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2013 bis 2018 

Staatsminister bei der Bundeskanzlerin 

 

Seit März 2018 

Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes 
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Prof. Dr. Hans Michael Heinig 

 

 

Lebenslauf 

1991-1998 Studium der Rechts-, Geschichts- und Sozialwissenschaften in Hamburg, 

 Hannover und Bochum. 

1998  Erstes Juristisches Staatsexamen. 

1998-2002  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 

 Rechtstheorie und Rechtssoziologie, Prof. Dr. Martin Morlok, FernUniversität 

Hagen/Heinrich- Heine- Universität Düsseldorf. 

2002-2004  Referendariat am LG Heidelberg. Stagen u.a. am VGH Baden-Württemberg, 

im Bundeskanzleramt und am Bundesverfassungsgericht. 

2003  Promotion an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 

 Düsseldorf. Auszeichnung mit dem Dissertationspreis der Fakultät. 

2004  Zweites Juristisches Staatsexamen. 

2004-2008  Wissenschaftlicher Assistent am Juristischen Seminar der Ruprecht-Karls- 

 Universität Heidelberg, Lehrstuhl für Sozialrecht, Staats- und 

Verwaltungsrecht, Allgemeine Staatslehre, Prof. Dr. Görg Haverkate. 

2008  Habilitation an der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg; venia legendi für die Fächer Öffentliches Recht, 

Rechtsphilosophie, Kirchenrecht, Europarecht und Sozialrecht. 

Seit 2008  Inhaber einer W 3-Professur für Öffentliches Recht, insb. Kirchenrecht und 

 Staatskirchenrecht an der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität 

 Göttingen, und zgl. Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD. 

Seit 2019  Mitglied im Kuratorium (Vorstand) der VolkswagenStiftung. 

2020/21  Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. 

 

 

Forschungsschwerpunkte 

• Deutsches Staatskirchenrecht/Europäisches Religionsrecht/evangelisches Kirchenrecht 

• Rechtsfragen des Sozialstaates/Europäisches Sozialrecht 

• Recht der politischen Willensbildung (Parteien-, Wahl- und Parlamentsrecht) 

• Verfassungstheorie/Rechtsphilosophie 

 

 

Schriften (Auswahl) 

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Studien zur Rechtsstellung der nach Art. 

137 Abs. 5 WRV korporierten Religionsgesellschaften in Deutschland und der 

Europäischen Union, Berlin: Duncker & Humblot, 2003. 

2. Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit. Zur Formel vom „sozialen“ Staat in Art. 20 Abs. 

1 GG, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. 

3. Verfassung im Nationalstaat: Von der Gesamtordnung zur europäischen Teilordnung?, 

in: VVDStRL 75 (2016), S. 65-104. 

4. Prekäre Ordnungen. Historische Prägekräfte des heutigen Religionsverfassungsrechts, 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. 

5. 70 Jahre Grundgesetz. In welcher Verfassung ist die Bundesrepublik?, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 (Hrsg. zusammen mit F. Schorkopf). 

6. Why Constitution Matters – Verfassungsrechtswissenschaft in Zeiten der Corona-Krise, 

in: JZ 2020, S. 861-872 (zusammen mit T. Kingreen u.a.).  



 

Kurztagung  "Parlament und Pandemie – Seite 14 von 54 

11. Juni 2021 Primat der Exekutive?" 

Deutsche Sektion der 

Internationalen Juristen-Kommission e.V. 

  



 

Kurztagung  "Parlament und Pandemie – Seite 15 von 54 

11. Juni 2021 Primat der Exekutive?" 

Deutsche Sektion der 

Internationalen Juristen-Kommission e.V. 

Prof. Dr. Anna Leisner-Egensperger 

 

Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Steuerrecht  

Friedrich-Schiller-Universität Jena  

Carl-Zeiss-Str. 3  

07 743 Jena  

a.leisner@uni-jena.de  

 

Lebenslauf 

 

19.12.1970: Geburt in München; 1977-1989: Grundschule; humanistisches 

Wilhelmsgymnasium München  

 

1989-1994:   Jurastudium an der Universität München; Studienstiftung des  

   deutschen Volkes; 1994: Erstes Juristisches Staatsexamen in  

   Bayern  

 

1994-1996: Rechtsreferendariat (mit Stationen in Frankreich und Italien); 

1994-1998: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität 

München (Teilzeit)  

 

1996:   Zweites Juristisches Staatsexamen in Bayern  

 

1996-1997:   Regierungsrätin z.A. im Bayerischen Wirtschaftsministerium; in 

   Nebentätigkeit: wiss. Mitarbeiterin an der Universität München  

 

1998:   Promotion an der Universität München; Betreuung durch Klaus 

   Vogel („Die  Leistungsfähigkeit des Staates. Verfassungsrechtliche 

   Grenze der Staatsleistungen?“; summa cum laude)  

 

1998-1999:   Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität München (Vollzeit)  

 

1999-2001:  Habilitationsstipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft; 

   Forschungsaufenthalte in Paris (Panthéon-Assas) und Rom (Luiss) 

   im Rahmen des Habilitationsprojekts und anderer Vorhaben; seit 

   1999 selbständige Lehrtätigkeit an der Hochschule für Politik  

   (damals Ludwig-Maximilians-Universität München) im Bereich des 

   Verfassungs-, Verwaltungs- und Europarechts (bis 2003)  

 

SoSe 2001:   Habilitation durch die Juristische Fakultät der Universität München 

   unter der Betreuung von Klaus Vogel; Habilitationsschrift  

   „Kontinuität als Verfassungsprinzip. Unter besonderer   

   Berücksichtigung des Steuerrechts“; venia für Öffentliches Recht 

   und Steuerrecht; 2001-2002: Lehrstuhlvertretungen an den  

   Universitäten Jena und Speyer  

 

Oktober 2002: Ernennung zur o. Universitätsprofessorin (C 4) an der Universität 

   Jena, seitdem Inhaberin des dortigen Lehrstuhls für Öffentliches 

   Recht und Steuerrecht  
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Diverse Prozessvertretungen, insbesondere vor dem Bundesverfassungsgericht (u.a. in 

Vertretung der Bundesregierung, zuletzt 2018 bis 2020 in einem Pilotverfahren zum 

beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip), sowie vor dem Thüringer 

Verfassungsgerichtshof (z.B. in Vertretung der Thüringer Landesregierung in Verfahren 

zum Kommunalrecht)  

 

Laufende Tätigkeit als Sachverständige bei Öffentlichen Anhörungen des Deutschen 

Bundestags und der Landesparla-mente, zuletzt (2021) mehrfach im Rahmen des 

Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags sowie des Verfas-sungsausschusses 

des Thüringer Landtags (zum Konnexitätsprinzip)  

 

2018 bis 2021: Leiterin der Gesprächskreises Verwaltung der Deutschen 

Staatsrechtslehrervereinigung  

 

Forschungsschwerpunkte: Verfassungsrecht (Verfassungsprinzipien, Grundrechte); 

Allgemeines Verwaltungsrecht (Verwaltungsvertrag); Beamtenrecht 

(Alimentationsprinzip); Kommunalrecht; Polizei- und Sicherheitsrecht (Gefahrbegriff); 

Finanzrecht; verfassungsrechtliche Grundlagen des Steuerrechts; Gemeinnützigkeitsrecht; 

Einkommensteuerrecht (ausgewählte Fragen); Gesundheitsrecht (Verfassungsprobleme).  

 

Neuere Publikationen (Auswahl): Der Verwaltungsvertrag. Bestandsaufnahme und 

Reformbedarf, Die Verwaltung 2018, 467 ff.; Polizeirecht im Umbruch: Die drohende 

Gefahr, DÖV 2018, 677 ff.; Die normative Kraft des Alimentationsprinzips, DVBl. 2019, 

729 ff.; Das System der Beamtenbesoldung, NVwZ 2019, 425 ff.; in: Friauf/Höfling (Hrsg.), 

Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Kommentierung von Art. 6 Abs. 1 GG, Rn. 1-245 

(Oktober 2020); in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik 

Deutschland, 2. Aufl. 2021, §§ 99, 100, 114 (Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot; 

Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung; Ehe, Familie und Eltern/Kind-Beziehung), 

demnächst erscheinend; Das Konnexitätsprinzip im verfassungsrechtlichen 

Ländervergleich, NVwZ 2021 (Juni).  

 

Publikationen zu Corona-Fragen (Auswahl): Impfpriorisierung und Verfassungsrecht, 

NJW 2021, 202 ff.; „Sonderrechte für Geimpfte“ – „Sonderrecht für Ungeimpfte“?, BDVR-

Rundschreiben 2021/2; Beweislastumkehr und Verfassungsrecht. Zur Homeoffice-Pflicht 

des Arbeitgebers in der Pandemie, Recht und Politik 2021/2 (Juni); Freiheiten für Geimpfte. 

Zur Aufhebung von Grundrechtsbeschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete, 

DVBl. 2021/13 (Juli); Der legitime Zweck als Bezugspunkt der Verhältnismäßigkeit. Zum 

Zweck freiheitsbeschränkender Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie (bei der JZ in 

Begutachtung).  

 

verheiratet, vier Kinder (im Alter von 11 bis 16 Jahren). 
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Gudula Geuther 

 

 

 

 
                                                                                                                            Quelle: Deutschlandradio 
 

 

1970 in Waiblingen geboren. Jurastudium und Referendariat in München, Madrid und New 

York. Rechtspolitische Korrespondentin u.a. für Reuters, dann für das Deutschlandradio in 

Karlsruhe. Korrespondentenvertretung in Buenos Aires. Landeskorrespondentin für das 

Deutschlandradio in Hessen. Seit 2006 Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im 

Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. 
/  
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Ansgar Heveling, MdB 

 

 

 

 

 

 

 
© Ansgar Heveling 

 

 

Geboren am 3. Juli 1972 in Rheydt, jetzt Mönchengladbach; römisch-katholisch; 

verheiratet, ein Sohn. 

 

1979 bis 1983 Kath. Grundschule St. Andreas Korschenbroich; 1983 bis 1992 Stiftisches 

Humanistisches Gymnasium Mönchengladbach Abschluss: Allgemeine Hochschulreife; 

1992 bis 1993 Wehrdienst (3./Panzeraufklärungsbataillon 1 und Territorialkommando 

Nord) Ehrenmedaille der Bundeswehr; 1993 bis 1997 Studium der Rechtswissenschaften 

an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn; 1998 Erstes juristisches 

Staatsexamen; 1999 bis 2001 Referendariat und einsemestriges Ergänzungsstudium an 

der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer; 2001 Zweites 

juristisches Staatsexamen. 

 

2001 bis 2002 Tätigkeit als Rechtsanwalt in der Kanzlei Segbert & Partner, Korschenbroich; 

2002 bis 2005 Wissenschaftlicher Mitarbeiter CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen 

Leiter des Referats Verkehrspolitik; 2005 bis 2009 stellvertretender Büroleiter Ministerbüro 

des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen. 

 

Mitglied des Kirchenvorstandes in der katholischen Pfarrgemeinde St. Andreas 

Korschenbroich; aktives Mitglied der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 

Korschenbroich; aktives Mitglied im Grenadierkorps des Neusser-Bürger-Schützenvereins; 

Mitglied des Fachbeirats Europa im Weißer Ring e.V.. 

 

1989 Eintritt in die Schüler Union und Junge Union; 1991 Eintritt in die CDU; 1999 bis 2009 

Mitglied des Rates der Stadt Korschenbroich; 2004 bis 2009 Vorsitzender des Ausschusses 

für Kultur, Familie und Soziales der Stadt Korschenbroich; 1999 bis 2002 stellvertretender 

Vorsitzender CDU Stadtratsfraktion Korschenbroich; 2002 bis 2009 Vorsitzender CDU 

Stadtratsfraktion Korschenbroich; seit 2000 Vorsitzender CDU Stadtverband 

Korschenbroich; 2002 bis 2009 Vorsitzender CDU Stadtratsfraktion Korschenbroich. 

 

Mitglied des Rechtsausschusses - Berichterstatter für Urheberrecht, geistiges Eigentum 

und Strafrecht; Mitglied des Unterausschusses Europarecht; Mitglied der Enquête-

Kommision Internet und digitale Gesellschaft; stellvertretendes Mitglied des Kultur- und 

Medienausschusses. 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/H/heveling_ansgar-520360 
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Dr. Johannes Fechner, MdB 

 

 

 

 

 

 
© SPD-Parteivorstand/ Susie Knoll 

 

 

 

Geboren am 25. November 1972; verheiratet; evangelisch; zwei Kinder. 

 

1979 bis 1983 Fritz- Boehle-Grundschule Emmendingen; 1992 Abitur am Goethe-

Gymnasium Emmendingen; 1992 bis 1993 Zivildienst im Rettungsdienst des Deutschen 

Roten Kreuzes; 1993 bis 1998 Jura-Studium in Freiburg; 1999 bis 2000 Referendariat in 

Offenburg; 2000 bis 2001 Promotion, Nebentätigkeiten an der Universität Freiburg und 

einer Freiburger Anwaltskanzlei; Korrekturassistent Universität Freiburg, seit 2001 

Rechtsanwalt in Emmendingen. 

 

Mitglied im Handball-Club Emmendingen, Hochburgverein Emmendingen, Förderverein 

Goethe-Gymnasium, Bürger- und Verkehrsverein Emmendingen, Tabakmuseum Mahlberg, 

Turnerbund Emmendingen, Ski-Club Emmendingen, TC Reute. Seit 2010 Mitglied im 

Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer JuristInnen (Baden-

Württemberg). Beirat Förderverein Seniorenanlagen. 

 

1990 Eintritt in die SPD, Juso-Vorsitzender Emmendingen, 2000 stellvertretender und seit 

2004 Kreisvorsitzender der SPD Emmendingen. 1994 bis 2013 Gemeinderat 

Emmendingen, seit 2009 im Kreisrat. 

 

Mitglied des Bundestages seit 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quelle: https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/fechner_johannes-519374 
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Dr. Marco Buschmann, MdB 

 

 

 

 

 

 

 

1977  geboren in Gelsenkirchen 

 

2004  Erstes Juristisches Staatsexamen (OLG Düsseldorf) 

 

2005 bis 2007  Juristischer Vorbereitungsdienst am LG Essen 

 

2007  Zweites Juristisches Staatsexamen (OLG Hamm);  

 Zulassung als Rechtsanwalt 

 

2007 bis 2013  Rechtsanwalt bei der internationalen Sozietät White&Case 

 

2009 - 2013  Bundestagsabgeordneter mit dem Schwerpunkt Rechtspolitik 

 

2014 - 2017    Bundesgeschäftsführer der Freien Demokraten 

 

2016   Promotion zum Dr. jur. an der Universität zu Köln zum Thema „EuGH 

 und Eigentumsgarantie - Eine Analyse zu Ursprung und Inhalt des 

 Eigentumsrechts der Europäischen Union“ 

 

Seit 2017  Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der Freien 

 Demokraten im Deutschen Bundestag/  
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Konstantin von Notz, MdB 

 

 

 

 

 

 
© Kontantin von Notz/Stephan Pramme 

 

 

 

 

Geboren am 21. Januar 1971 in Mölln; verheiratet. 

 

1981 bis 1991 Freiherr-von-Stein-Schule in Frankfurt; 1991 bis 1992 Zivildienst in der 

Bahnhofsmission HBF Frankfurt; 1993 bis 1998 Jura-Studium in Heidelberg; 1998 erstes 

Staatsexamen; anschließend Dissertation im Evangelischen Kirchenrecht; 2001 bis 2004 

Referendariat und Zweites Staatsexamen; 2004 bis heute Rechtsanwalt in Mölln. 

 

Mitgliedschaft bei Transparency International (TI) Deutschlands. 

 

Seit 1995 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen; 2002 bis 2011 Sprecher der 

Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht von Bündnis 90/Die Grünen in 

Schleswig-Holstein; seit 2004 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen in der Möllner 

Stadtvertretung; seit Juni 2013 3. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Mölln; 2002, 

2005, 2009 und 2013 Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen bei den 

Bundestagswahlen im Wahlkreis 10 (Herzogtum Lauenburg/ Stormarn-Süd); seit 2005 

Mitglied des schleswig-holsteinischen Parteirats; 2007 bis 2011 Sprecher des 

Kreisverbandes Lauenburg von Bündnis 90/Die Grünen; 2009 und 2013 Spitzenkandidat 

von Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein für die Bundestagswahlen. 

 

Mitglied des Bundestages seit 2009; seit 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender; 

2009 bis 2013 innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 2013 bis 

2017 netzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; seit 2017 Beauftragter 

für Religion und Weltanschauungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/N/notz_konstantin-522400 
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Thesenpapiere: 
 

Prof. Dr. Hans Michael Heinig 

 

 

Die Rolle der Parlamente bei der Bekämpfung von Pandemien 

 

Gliederung und Thesen 

 

I. Einleitung 

 

(1) Hat ein Teil der deutschen Staatsrechtslehre der Querdenkerbewegung Vorschub 

geleistet? Hat die Politik es versäumt, mittels einer beherzteren Parlamentarisierung eine 

höhere Akzeptanz, auch infolge besser austarierter Interessen, zu bewirken? 

 

II. Wissen und Macht: Die „Epistimisierung des Politischen“ 

 

(2) Im Verhältnis von Wissen, Macht und Partizipation drohen seit längerer Zeit 

Pathologisierungen, so der Soziologe Alexander Bogner. Er warnt in seinem 

gleichnamigen Buch eindringlich vor den Gefahren einer zu weitgehenden 

„Epistemisierung des Politischen“. 

 

(3) In einer „Gesellschaft der Singularitäten“ (Andreas Reckwitz), in der sich die 

einzelnen sehr ausgeprägt als souveräne, selbstermächtigte Subjekte erleben, ist für 

manche schon die epistemische Autorität überlegenen Wissens, ergo: Wissenschaft, eine 

idiosynkratische Kränkung, auf die mit Wissenschaftsleugnung oder handgestrickter 

Pseudowissenschaft reagiert wird. 

 

(3) „Follow the science!“, ist eine Parole, die eingesetzt zur politischen 

Komplexitätsreduktion (Politik als rationale Sozialtechnologie) fast zwangsläufig 

demokratietheoretische Kurzschlüsse verursacht. 

 

(4) Parlamenten kann bei der funktionalen Zuordnung von Wissen und Macht, 

insbesondere bei der Präsenzhaltung des Unterschieds zwischen wissenschaftlicher 

Erkenntnis und ihrer politischen Verarbeitung, eine zentrale Rolle zukommen. 

 

III. Krisen der Repräsentation: Entparlamentarisierung der Corona-Politik? 

 

(5) Die Politikwissenschaft beschreibt seit vielen Jahren schon „Krisen der 

Repräsentation“. In Reaktion darauf sucht man alternative oder ergänzende 

Partizipationsmöglichkeiten. 

 

(6) Die Corona-Pandemie war keine Zeit, in der mit neuen Partizipationsformen 

experimentiert wurde. Regierungen wurden zu den zentralen politischen Akteuren, die 

Parlamente spielten hingegen – zumindest zeitweise – in der öffentlichen Wahrnehmung 

eine nachrangige Rolle. 

 

(7) Unter diesem Eindruck diagnostiziert ein Teil der politikwissenschaftlichen Literatur 

eine Verschärfung der eh schon vorhandenen Krise politischer Repräsentation. Ein 

Indikator dafür könnte das Aufkommen von außerparlamentarischen Protestbewegungen 

(Stichwort „Querdenker“) sein. 
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(8) Doch das Krisenmanagement in Deutschland fand lange Zeit sehr hohe 

Zustimmungsraten in der Bevölkerung. 

 

(9) Der parlamentarische Gesetzgeber hat sich auf der Bundesebene zunächst auf 

Begleitgesetzgebung beschränkt. Er wurde bei der legislativen Gefahrenabwehr und 

Risikoprävention spät und dann auch nur zögerlich tätig. Zugleich nahm der Bundestag 

durch parlamentarische Beratung sowohl in den Regierungsfraktionen als auch durch 

Plenardebatten und in den Ausschüssen seine Kontrollfunktionen gegenüber der 

Regierung uneingeschränkt wahr. Die Politik der Bundesregierung wurde durchgängig 

von einer parlamentarischen Mehrheit getragen. 

 

(10) Möglicherweise wäre es klug gewesen, frühzeitiger die besonderen Leistungen 

parlamentarischer Gesetzgebung (unmittelbare demokratische Legitimation, deliberative 

Verfahrenselemente, Integration von multiperspektivischer Fachexpertise und politischer 

Opposition in den Beratungsprozess, spezifische Form von Öffentlichkeit, formalisierte 

Entscheidungsverfahren, Anwendung des Mehrheitsprinzips) zu nutzen. 

 

(11) Damit eng verbunden ist die Überlegung, dass eine stärkere parlamentsgesetzliche 

Anleitung der Corona- Politik auf Bundesebene auch die exekutiv-föderale Verflechtung 

ermäßigt hätte. 

 

IV. Doppelfunktion des Parlaments: Ort der Formalisierung und des Performativ-Rituellen 

der Politik 

 

(12) In der COVID19-Pandemie rückte lange Zeit eine – rechtlich betrachtet – informelle 

Beratungs- und Absprachenpraxis in den Vordergrund, die in der Verfassung keine 

ausdrückliche Regelung erfahren hat. 

 

(13) Formen der Bund-Länder-Koordination gehören seit jeher zur Staatspraxis der 

Bundesrepublik. Kooperativer Exekutivföderalismus ist im Bundesstaatsprinzip angelegt 

und findet hierin auch eine verfassungsrechtliche Grundlage. 

 

(14) Freilich haben formelle und informelle Formen politischen Entscheidens jeweils Vor- 

und Nachteile.  

 

(15) Rechtliche Formalisierung erleichtert, ja ermöglicht Entscheidungen. Der klassische 

Ort für verfassungsrechtlich formalisierte Mehrheitsentscheidungen in der Politik ist das 

Parlament. 

 

(16) Der Bundestag ist zugleich Bühne für das Performativ-Rituelle der Politik. Mit 

steigender Komplexität moderner Gesellschaften wächst der Bedarf informierten, 

rationalen, „richtigen“ Entscheidens, doch zugleich sinkt dessen Wahrscheinlichkeit. 

„Meta-Rationalität“ wird im Rahmen funktionaler gesellschaftlichen Differenzierung zur 

technokratischen Utopie. 

 

(17) Dieses „Meta-Rationalitätsdefizit“ wird sozial teils durch Formalisierung, teils durch 

ritualisierte Inszenierung aufgefangen. Rituale sind elementar für soziale Ordnungen. Das 

Parlament ist der Raum, in der demokratische Rituale eingeübt und bekräftigt werden. 

 

V. Der Parlamentsvorbehalt als Gesetzesvorbehalt in der Schnittfläche von 

Demokratieprinzip und Grundrechten 

 

(18) Das Grundgesetz lässt das Verhältnis von Parlament und Regierung weitgehend 

ungeregelt. 
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(19) Der wesentliche verfassungsnormative Ankerpunkt für die gebotene 

Parlamentarisierung der Pandemiepolitik ist der Parlamentsvorbehalt in Gestalt des 

parlamentarischen Gesetzesvorbehalts. Er kennt eine demokratische und eine 

grundrechtliche Dimension. 

 

(20) Eine spezifische Ausprägung dieses Gesetzesvorbehalts findet sich in Art. 80 I 2 GG. 

 

(21) In der volatilen Sonderlage einer Pandemie wird der Gleichlauf von 

grundrechtlichem und demokratischem Gesetzesvorbehalt gestört, wenn und soweit 

exekutive Rechtsetzung einen dynamischeren Grundrechtsschutz verspricht. Im Vergleich 

zur Regelungstechnik des § 28b InfSchG (Parlamentsgesetz ohne Notwendigkeit eines 

exekutiven Umsetzungsakts) erscheint delegierter Normerlass durch die Exekutive zudem 

als rechtsschutzintensiver. 

 

(23) Die Landesparlamente haben weitgehend auf die durch Art. 80 IV GG eröffneten 

Möglichkeiten einer Parlamentarisierung delegierter Gesetzgebung im Bereich des 

Infektionsschutzes verzichtet. Grundgesetzliche Mängel beim Parlamentsvorbehalt hätten 

auf dem Wege auch nicht kompensiert werden können. 

 

(24) Die Verfassungsgerichte und höheren verwaltungsgerichtlichen Instanzen haben 

bislang in der Pandemie so gut wie nie einen Verfassungsverstoß wegen Verletzung des 

Parlamentsvorbehaltes angenommen. Ansatzpunkte für Beanstandungen waren eher die 

Einhaltung der Grenzen der Ermächtigungsnorm, Gleichheitserwägungen oder der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

 

(25) Bislang hat sich der parlamentarische Gesetzesvorbehalt nur als wenig formativ für 

die Handlungsformen der Pandemieregulierung erwiesen. 

 

VI. Ausblick 

 

(26) Das Verfassungsrecht lässt ausgesprochen breiten Spielraum für unterschiedliche 

Modelle der Interaktion von Parlament und Regierung. Verfassungsrecht, verstanden als 

Verfassungsdogmatik, kann kluge Institutionenpolitik nur ermöglichen, nicht garantieren 

und nicht erzwingen. 
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Prof. Dr. Anna Leisner-Egensperger 

 

Die Freiheit und ihr Schutz 

Grundrechte als Richtlinie und Rahmen der Pandemiebekämpfung 

Einleitung und Gang der Darstellung 

 

(1) Die Grundrechte bilden ein Wertsystem, das einen lückenlosen Schutz der Freiheit 

 verbürgt (Günter Dürig). Gilt heute noch als oberster Auslegungsgrundsatz der 

 Verfassung die Maxime „in dubio pro libertate“ (Hans-Peter Schneider)?  

(2) Noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik sind die Freiheitsrechte in einer 

 den pandemischen Grundrechtseingriffen vergleichbaren gesellschaftlichen 

 Streubreite, Intensität und Dauer beschränkt worden.  

(3) Aufgrund der vielfachen pandemischen Umbrüche in Staat und Gesellschaft 

 scheidet die Restauration eines Freiheitsverständnisses der Vor-Corona-Ära aus. 

 Gefordert ist eine Neubesinnung auf die Grundlagen der Verfassung in aktualisierter 

 Grundrechtsinterpretation.  

1. Teil: Freiheit und Schutz – verfassungsrechtliche Relation  

A. Das herkömmliche Konfliktverständnis  

(4) Die Relation von Freiheit und Schutz wird pandemisch häufig verkürzt als 

 Konfliktverhältnis zwischen Freiheitsrechten und Schutz von Leben und körperlicher 

 Unversehrtheit begriffen.  

B. Grundrechtsschutz als Gewährleistungsgehalt der Garantie der 

 Menschenwürde  

(5) Ansätze zu einem Verständnis des Staates als Schützer der grundrechtlichen 

 Gewähr  bietet die Lehre des Öffentlichen Rechts seit einem halben Jahrhundert 

 (Bsp.: Ulrich Scheuner, DÖV 1971, 505 ff.; Ernst-Wolfgang Böckenförde, 

 NJW 1974, 1529 ff.).  

(6)  Nach dem Grundgesetz ist der Mensch ein gemeinschaftsbezogenes und 

 gemeinschaftsgebundenes Wesen (BVerfGE 4, 7 [15 f.]). Die Grundrechtsträger 

 sind Teil einer vielfältigen Gesellschaft, eingebunden in familiäre und 

 freundschaftliche Netzwerke und in ein System kollektiver Sicherung.  

(7)  Als Person ist nur ein Subjekt anzuerkennen, dessen Handlungen einer Zurechnung 

 fähig sind (Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, 

 Einleitung). Damit aktualisiert sich die subjektive Freiheit in der Pflicht (vgl. Art. 6 

 Abs. 2 S. 1, Art. 20a, Art. 1 Abs. 1 GG).  

(8) In der Pandemiebekämpfung erfüllt der Staat seine Aufgabe zur Schaffung eines 

 normativen Rahmens, in dem der Mensch die Pflichtseite seiner Subjektstellung 

 leben kann. Der Mensch bewahrt dadurch seine Würde und damit die 

 Voraussetzung seiner Freiheit.  
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2. Teil: Die pandemische Gewaltenverteilung aus grundrechtlicher 

 Perspektive  

A.  Die Verfassungsrechtliche Funktion der Gewaltenteilung  

(9)  Der Sinn der Gewaltenteilung liegt „nicht darin, daß die Funktionen der 

 Staatsgewalt scharf getrennt werden, sondern daß die Organe der Legislative, 

 Exekutive und Justiz sich gegenseitig kontrollieren und begrenzen, damit die 

 Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit des Einzelnen geschützt wird“. Insbesondere 

 darf keine Gewalt „ein von der Verfassung nicht vorgesehenes Übergewicht über die 

 andere Gewalt erhalten, und keine Gewalt darf der für die Erfüllung ihrer 

 verfassungsmäßigen Aufgaben erforderlichen Zuständigkeiten beraubt werden.“ 

 (BVerfGE 9, 268 [279 f.]; st. Rspr.).  

 

B. Die Anfangszeit der Pandemie  

(10)  In der ersten Phase nach Ausbruch der Pandemie blieben die Grundrechte als 

 Verteilungsprinzipien wirksam. Eine detaillierte Ermächtigungsgrundlage für die 

 unter Zeitdruck getroffenen, damals neuen exekutivischen Maßnahmen war 

 grundrechtlich nicht gefordert.  

C.  Das Erste und Zweite Bevölkerungsschutzgesetz  

I.  Das Verfassungsproblem hinreichender Bestimmtheit  

(11)  Durch das Erste Bevölkerungsschutzgesetz wurden für Landesverordnungen 

 immerhin Ansätze einer parlamentarischen Absicherung geschaffen (§§ 28 a.F., 32 

 IfSG).  

(12) Ob die Befugnisgeneralklausel des § 28 IfSG a.F. i.V.m. § 32 IfSG als 

 Ermächtigungsgrundlage für Landesverordnungen, die auf ihrer Grundlage vor 

 Inkrafttreten des § 28a IfSG am 19.11.2020 erlassen wurden, hinreichend 

 bestimmt war, ist umstritten (verneinend Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt 

 für die 8. SARS-CoV-2-EindV vom 15.9.2020, LVG 25/20, Rn. 57 ff.; bejahend 

 Thüringer Verfassungsgerichtshof für die Thüringer SARS-CoV-2-SondereindV vom 

 31.10.2020,  VerfGH 110/20, S. 19 ff. – Divergenzvorlage).  

II.  Bestimmtheitsmaßstäbe in der Pandemie  

(13)  Die wissenschaftliche Komplexität pandemischer Strategien und die dynamische 

 Entwicklung des Infektionsgeschehens sprechen für weite exekutivische 

 Spielräume.  

(14) Der Rang der betroffenen Grundrechte und die Intensität der Eingriffe fordern eine 

 regelungsdichte Ausgestaltung der Ermächtigungsgrundlage. Intensitätssteigernd 

 wirken die Eigenart pandemischer Maßnahmen als additive Grundrechtseingriffe 

 und vor allem ihre Dauer.  

III.  Die Bemessung des Übergangszeitraums  

(15)  Dem Bundesgesetzgeber standen schon Ende März 2020 landesrechtliche 

 Verordnungen vor Augen, die den später erlassenen in ihrer Eingriffstiefe 

 entsprachen. Nach verfassungsrechtlichen Maßstäben (vgl. BVerfG, LKV 2013, 30 
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 [31]) hätte es daher spätestens unmittelbar nach der parlamentarischen 

 Sommerpause 2020 zu einer höheren Bestimmtheit der Ermächtigungsgrundlagen 

 kommen müssen. Eine Wartefrist bis zum Eintritt einer Regelungsreife für 

 standardisierte Schutzmaßnahmen ist dem Gesetzgeber nicht zuzugestehen (a.A. 

 ThürVerfGH a.a.O.).  

D.  Das Dritte und Vierte Bevölkerungsschutzgesetz  

I.  Verfassungsrechtlicher Fortschritt  

(16)  Das Inkrafttreten des Dritten Bevölkerungsschutzgesetzes am 19.11.2020 markiert 

 einen verfassungsrechtlichen Fortschritt. Für die Rollenverteilung zwischen 

 Legislative und Exekutive ist darin ein Modell geschaffen worden, das sich im 

 Grundsatz bewährt.  

II.  Mäßigung der Staatsherrschaft durch Gewaltenbalance  

(17)  Bei der Pandemiebekämpfung findet die horizontale Gewaltenteilung eine vertikale 

 Ergänzung durch das Bundesstaatsprinzip. Darin liegt ein zusätzlicher, nicht zu 

 unterschätzender Mechanismus der Machtverteilung, der ein multiples checks and 

 balances ermöglicht. (BVerfGE 3, 225 [247]; 139, 321 [362 f. Rn. 125]).  

 

III. Funktionsadäquate Aufgabenzuordnung  

(18)  Auch bei Fortgeltung der epidemischen Lage stellt die Kombination aus horizontaler 

 und vertikaler Gewaltenverteilung sicher, dass pandemische Entscheidungen von 

 den Organen getroffen werden, die dafür nach Organisation, Zusammensetzung, 

 Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen 

 (BVerfGE 139, 321 [362 Rn. 124 ff.]). Sachgerechte pandemische Entscheidungen 

 lassen sich nur unter Berücksichtigung der landesspezifischen Infektionslage und 

 medizinischen Infrastruktur treffen.  

(19)  Bundesgesetzlich normierte Stufenpläne zu politisch definierten 

 Gesellschaftsbereichen wären mit dem Prinzip sachadäquater Aufgabenzuordnung 

 schwer vereinbar. Ein Zuwachs an parlamentarischer Absicherung würde mit einem 

 Rückschritt im dynamischen Grundrechtsschutz (vgl. BVerfGE 49, 89 [137]) und – 

 aufgrund der Spezifika des verfassungs-gerichtlichen Eilrechtsschutzes – in der 

 Effektivität der judikativen Kontrolle erkauft. Dies zeigt die aktuelle Entwicklung des 

 Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes (sog. Bundesnotbremse).  

E.  Das Potenzial der Ministerpräsidentenkonferenz bei der Absicherung der 

 Gewaltenteilung  

(20)  Die Ministerpräsidentenkonferenz weist das institutionelle Potenzial auf, 

 grundgesetzliche Gewaltenverschränkungen und akzeptanzfördernde 

 Abstimmungsmechanismen öffentlichkeitswirksam zu verbinden.  

(21)  In der landesrechtlichen Praxis des Verordnungserlasses lässt sich ein 

 pandemiespezisches Ungleichgewicht zwischen Parlament und Exekutive nicht 

 feststellen.  
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3.  Teil: Grundrechte als Richtlinie und Rahmen der Pandemiebekämpfung  

A.  Grundrechte als Richtlinie der Pandemiebekämpfung?  

I.  Die Polyteleologie des § 28a Abs. 3 S. 1 IfSG  

(22)  § 28a Abs. 3 S. 1 IfSG sieht eine Ausrichtung der Infektionsschutzmaßnahmen an 

 Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems vor. In 

 dieser Polyteleologie liegt ein Einfallstor für exekutivische wie judikative 

 Beliebigkeit.  

II.  Die Unbestimmtheit des Schutzguts „Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems“  

(23)  Was ein funktionsfähiges Gesundheitssystem ausmacht, und wann mithin seine 

 Überforderung droht, ist in Gesetzes- und Verordnungsbegründungen bislang 

 offengeblieben. Damit fehlt es an einem rechtsstaatlich bestimmten Bezugspunkt 

 der Verhältnismäßigkeitsprüfung, so dass die Grundrechte ihre Funktion als 

 Richtlinie der Pandemiebekämpfung nicht wahrnehmen können.  

B.  Grundrechte als Rahmen der Pandemiebekämpfung  

I.  Untermaßverbot  

(24)  Das Untermaßverbot verpflichtet zur Eindämmung der Gefahr von 

 Grundrechtsverletzungen. Nach konsolidierten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

 zählt die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus dabei nicht zu denjenigen 

 Risiken, die dem allgemeinen Lebensrisiko nichts Wesentliches hinzufügen.  

 

(25) Ein inzidenzunabhängiger Schulbetrieb aus sozialpolitischen Motiven ohne 

 Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu diesbezüglichen 

 Ansteckungsgefahren ist mit dem Untermaßverbot nicht vereinbar.  

 

(26) Die klimabedingte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft stellt mit dem 

 Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung auch die Gesundheitsvorsorge vor 

neue  Herausforderungen (vgl. BVerfG – 1 BvR 2656/18 u.a.).  

II.  Übermaßverbot  

(27)  Die Pandemiebekämpfung zwingt die politischen Akteure, trotz Wissenslücken 

schnell  zu handeln. Gesetz- und Verordnunggebern ist daher ein großzügig zu 

bemessender  Wertungs-, Einschätzungs- und Prognosespielraum einzuräumen. Unter 

Hinweis auf die  Dauer der Pandemie lässt sich dieser angesichts von deren 

dynamischer Entwicklung  nicht pauschal verkürzen.  

(28)  Ausgangsbeschränkungen sind je nach konkreter Ausgestaltung ein mehr oder 

 weniger schwerer Eingriff in die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 S. 1, 104 

 Abs. 1 GG). Ob sie als Effektivierung von Kontaktbeschränkungen in Bezug auf den 

 pandemischen Normzweck (siehe A. II.) jeweils erforderlich sind, ist auf Grundlage 

 statistisch gewonnener Erkenntnisse zum Pandemieverlauf in umfassender Analyse 

 der Infektionslage vor Ort zu entscheiden.  

(29)  Das verfassungsrechtliche Grundsatzproblem pandemischer 

Freiheitsbeschränkungen liegt in ihrer Kumulation und Dauer. Daher verpflichten 

die Grundrechte alle Normgeber zur jeweils zeitnahen Anpassung an die örtliche 

Infektions- und medizinische Versorgungslage.  
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(30)  In der pandemischen Kommunikation sollte der Föderalismus sachadäquat als 

 Chance zur Absicherung des Übermaßverbots gekennzeichnet werden.  

III.  Gleichheitsrechtliche Erfordernisse  

(31)  Auch bei der gleichheitsrechtlichen Prüfung ihrer Maßnahmen sind den 

 Verordnunggebern großzügige Typisierungsspielräume einzuräumen. Denn 

 verordnungsrechtliche Verschärfungen im „Hase-und-Igel-Wettlauf“ mit der 

 Gerichtsbarkeit gefährden in der Gesamtschau die grundrechtliche Freiheit.  

IV. Verfassungsfester Freiheitskern  

(32)  Ein verfassungsfester Freiheitskern der Pandemiebekämpfung liegt darin, dass der 

 Mensch nicht gegen seinen Willen und denjenigen von Personen, die ihn begleiten 

 könnten, bei seinem Tod allein sein muss (Art. 6 Abs. 1 bzw. Art. 2 Abs. 1 GG, 

 jeweils i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG).  

 

Ausblick: Das Ende der pandemischen Schutzmaßnahmen # 

 

(33) Die Pflicht zur Rücksichtnahme bewahrt die Würde des Menschen. Soweit es jedoch 

 objektiv keinen Grund für freiheitsbeschränkende Rücksichten gibt, lässt sich in 

 einer aufgeklärten Gesellschaft eine solche Pflicht nicht konstruieren. Zudem ist 

 Neidvermeidung – auch in der Pandemie – kein verfassungsrechtliches Schutzgut.  

(34)  Der Mensch ist nicht nur ein gemeinschaftsgebundenes Wesen, sondern zugleich 

 ein Individuum mit eigenen Wünschen und Interessen (BVerfGE 4, 7 [15 f.]). Für 

 ihre Verwirklichung hat er nur begrenzte Zeit.  

 

In dubio pro libertate! 
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Anlage 
 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. für einen Pandemierat des Bundestages 
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Dank 
 

 

Die Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission e.V. bedankt sich herzlich 

bei allen Referentinnen und Referenten für ihre Beiträge, beim Deutschen Bundestag für 

die Unterstützung sowie beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für 

die finanzielle Unterstützung der Tagung. 

 

 

 

 

 

Veranstaltungshinweis 
 

 

Wir möchten Sie bereits heute auf unsere Veranstaltung hinweisen: 

 

15. bis 17. Oktober 2021 

Klimawandel – Rechtliche Rahmenbedingungen für die „Große Transformation“ 

von Wirtschaft und Gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 

www.juristenkommission.de 

http://www.juristenkommission.de/
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